
VDD - Jugendordnung

s1
Ziele

(1) ln dem Bewusstsein seiner Verantwortlichkeit gegenüber allen jugendlichen Reiterin-
nen, Reitern und Fahrern des Vereins Deutscher Distanzreiter und -fahrer e.V. (VDD)
gibt sich der Jugendausschuss diese Jugendordnung um folgende Ziele zu verfolgen:

- die VDD-Jugend bundesweit zu fördern
- bestehende Jugendarbeit in den Regionalbereichen zu unterstützen
- Hilfestellung beim Aufbau der Jugendarbeit in den Regionalbereichen zu leisten
- Ausbildungs- und Förderungsmodelle speziell für Jugendliche zu entwickeln
- Gemeinschaftserlebnisse für die Jugendlichen zu schaffen um die Teamfähigkeit des

Einzelnen zu fordern
- Möglichkeiten der finanziellen Förderung für die Jugendarbeit im VDD zu erschließen
- Jugendliche Reiterinnen und Reiter auf den Spitzensport vozubereiten und während

der Saison persönlich durch den Jugendausschuss zu betreuen

(2) Der VDD-Jugendausschuss vertritt die gemeinsamen lnteressen der Jugendlichen in-
nerhalb des VDD und nach außen.

(3) Sie bekennt sich zur freundschaftlichen Zusammenarbeit mit allen Jugendverbänden,
die im Rahmen der demokratischen Grundordnung handeln.

(4) Sie ist parteipolitisch und konfessionell neutral.

s2
Name und Wesen

(1) Der Jugendausschuss ist gemäß $ 13 der Satzung des VDD ein Organ des Vereins.

(2) Jugendliche im Sinne dieser Ordnung sind alle VDD-Mitglieder, die das 21. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.

s3
ZusammenseEung des Jugendausschusses

(1) Der Jugendausschuss setzt sich wie folgt zusammen.

1. Vorsitzender des Jugendausschusses
2. Jugendkoordinator Breitensport
3. Jugendkoordinator Perspektive Spitzensport
4. Jugendkassenwart
5. Jugendvertreter oder Stellvertreter
6. Präsidiumsmitglied
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(2) Die Ausschussmitglieder müssen ordenfliche Mitglieder im VDD sein.

s4
Wahl des Jugendausschusses

(1) Die in $ 3 Nr. 1 bis 4 genannten Mitglieder werden in ihrer Gesamtheit durch die Mit-
gliederversammlung des VDD für die Dauer von 2 Jahren gewählt.

(2) Der Jugendvertreter und sein Stellvertreter (g 3 Nr. 5) wird von den Jugendlichen des
VDD durch Briefirahl für 4 Jahre im Turnus der Wahlen der Deutschen Pferdesportju-
gend (FN) gewählt. Er muss zum Zeitpunkt der Wahl des Ausschusses mindestens das
16. Lebensjahr vollendet haben und darf das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben.

(3) Das Präsidiumsmitglied (S 3 Nr. 6) wird vom Präsidium des VDD durch präsidiumsbe-
schluss entsandt.

s5
NachbeseEung

BeiAusscheiden eines unter $ 3 Nr. 1 bis 4 aufgeführten Ausschussmitglieds wird dieses
durch den Jugendausschuss kommissarisch bis zur nächsten Wahl besätzt.

s6
Sitzungen des Jugendausschusses

Der Jugendausschuss tritt mindestens einmaljährlich zusammen. Die Einladung erfolgt
schriftlich durch den Vorsitzenden des Jugendausschusses mit einer Frist von mindestens
14 Tagen unter Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte.

s7
Au ßerordentliche Sitzungen

Eine außerordentliche Sitzung des Jugendausschusses muss innerhalb von 6 Wochen unter
Angabe der Tagesordnungspunkte mit einer Einladungsfrist von 14 Tagen stattfinden, wenn
mindestens ein Drittel der Ausschussmitglieder dies beantragt oder der Jugendausschuss
dies beschließt.
Die Einladung muss schriftlich durch den Vorsitzenden erfolgen.

s8
Beschlussfassung

Beschlüsse des Jugendausschuss werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Er ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.
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se
Finanzverwaltung

(1) Der Jugendausschuss regelt seine Finanzen in eigener Zuständigkeit.

(2') Die Kassenführung wird über ein Unterkonto (Jugendkonto) innerhalb der VDD-Kasse
geführt.

(3) Der VDD hat die Fördermittel für die Jugendarbeit im Haushalt zu veranschlagen. Die
Fördermittel sind jährlich vor Verabschiedung des Haushalts durch den Jugendaus-
schuss beim Präsidium des VDD zu beantragen.

(4) Das Präsidium des VDD plant die Fördermittelfür die Jugendarbeit nach den finanziel-
len Möglichkeiten des VDD im Haushaltsplan ein. Bei der Veranschlagung im Haushalt
des VDD ist darauf zu achten, dass die zuzuweisenden Mittel eine ordentliche Arbeit
des Ausschusses ermöglichen.

(5) Die dem Jugendausschuss zugewiesenen Mittel sind für alle Bereiche der Jugendar-
beit zu verwenden. Hierbei ist auf eine ausgewogene Verteilung zu achten.
Mittel, die zweckgebunden der VDD Jugend gespendet oder zugewiesen werden, sind
auf dem Jugendkonto gesondert auszuweisen.

s10
Aufgabenbereiche

Jedes Ausschussmitglied ist für seinen Aufgabenbereich verantwortlich. Es ist an die Be-
schlüsse des Ausschusses gebunden. Durch Beschluss des Ausschusses können Teilauf-
gaben anderen Ausschussmitgliedem zugewiesen werden. Die Erfüllung des eigenen Auf-
gabenbereichs muss dabei überwiegen.

s11
Vorsifender des Jugendausschusses

(1) Der Vorsitzende leitet den Jugendausschuss. Er vertritt den Jugendausschuss inner-
halb des VDD und nach außen.

(2) Er erstellt die Tagesordnung für Jugendausschusssitzungen in Zusammenarbeit mit
den anderen Ausschussmitgliedern, lädt zu den Sitzungen ein und leitet diese. Er führt
die Protokolle der Ausschusssitzungen.

(3) Er informiert alle Jugendlichen des VDD in geeigneter Weise über Aktivitäten der Ju-
gendarbeit.

(4) Er informiert die Presse über Aktivitäten der Jugendarbeit des VDD und ist Ansprech-
partner für Medienvertreter in Sachen VDD-Jugendarbeit.

s12
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J ugendkoordinator Breitensport

(1) Der Jugendkoordinator Breitensport ($ 3 Nr. 2) ist für die Koordination alter Brei-
tensportaktivitäten der VDD-Jugendarbeit verantworilich.

(2) Sein Aufgabengebiet umfasst:
- Organisation von Maßnahmen der breitensportorientierten VDD-Jugendarbeit
- den Kontakt zu den Regionalbeauftragten des VDD zu halten, um regionale
Aktivitäten anzustoßen bzw. zu unterstützen.

- Ansprechpa rtner für distanzsporti nteressierte Jugendliche zu sein

(3) BeiVeranstaltungen, welche die Jugendförderung, -weiterbildung u.a. im Distanzsport
betreffen, hat er beratende Funktion. Soweit möglich, sind die Vorschläge bei den Ver-
anstaltungen angemessen zu berücksichtigen.

s13
Jugendkoordinator Perspektive Spitzensport

(1) Der Jugendkoordinator Perspektive Spitzensport (g 3 Nr. 3) ist für die Koordination
aller Aktivitäten der VDD-Jugendarbeit mit Zielrichtung Spitzensport verantworilich.

(2) SeineAufgabenbereich umfasst:
- Heranführung von Jugendlichen an den Spitzen-Distanzsport. Wesentliche Grundlage
muss dabei die jugendgerechte Vermittlung vom sportlich fairen Umgang mit dem
Partner Pferd sein.

- organisation von leistungsstandgerechten Fortbildungsmaßnahmen
- Erarbeitung individueller Lehrpläne, die den Aufbau- und das Training der Pferde in
Richtung Spitzensport unterstützen, indem sie den Jugendlichen und ihren Eltern
Anleitung geben, die vereinbarten Ziele zu erreichen.

(3) Der Koordinator arbeitet eng mit dem Bundestrainer und dem Chef d'Equipe des Ju-
gendkaders zusammen und empfiehlt diesen geeignete Jugendliche für den Kader.

s14
Jugendkassenwart

(1) Der Jugendkassenwart (S 3 Nr. 4) hat die Kassengeschäfte des Jugendausschusses
zu leiten.

(2) Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere die Beantragung der Finanzmittel beim
VDD entsprechend $9 sowie das Erschließen von weiteren Finanzquellen z.B. durch
Gewinnen von Sponsoren oder die Bewerbung um Förderprogramme.

s15
Jugendvertreter

Der Jugendvertreter (S Nr. 6) vertritt alle Belange der jugendlichen Reiterinnen und Reiter
des VDD im Jugendausschuss und in der Deutschen pferdesportjugend (FN)
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s16
Präsidiumsmitglied

(1) Das Präsidiumsmitglied (S3 Nr. 6) ist für den Informationsaustausch zwischen Jugend-
ausschuss und Präsidium innerhalb des VDD verantworflich.

(2) Es vertritt die VDD-Jugend innerhalb des Präsidiums und nimmt alle Koordinationsauf-
gaben zwischen dem Jugendausschuss und dem Präsidium innerhalb des VDD wahr.

Gez. Dr. Juliette Mallison

ö=-l*lqa[1',"',a-
Dr. Juliette Mallison
Präsidentin des VDD
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